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Rede der Bundesministerin für Gesundheit,  
Nina Warken,  
 
zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
vor dem Deutschen Bundestag 
am 12. Juni 2026 in Berlin:   

Frau Präsidentin!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Guten Morgen!  

Heute bringen wir einen Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Beitragssätze in der ge-

setzlichen Krankenversicherung (GKV) ein. Schon der Titel bringt es auf den Punkt: 

Wir müssen in Zukunft die Einnahmen und Ausgaben in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung wieder ins Gleichgewicht bringen. 

Der Blick auf die Zahlen macht den Handlungsbedarf sehr deutlich. Wenn wir nichts 

tun würden, würde allein im nächsten Jahr schon ein Betrag von knapp 19 Milliarden 

Euro bei den Krankenkassen fehlen. Im Jahr 2030 würde die Deckungslücke auf circa 

44 Milliarden Euro aufwachsen, wenn wir jetzt nicht handeln. 

Genau das tun wir jetzt. Mit dem Gesetz wollen wir verhindern, dass die Beitragssätze 

immer weiter steigen. Das ist kein Selbstzweck. Wir wollen die Bürger entlasten. Und 

wir wollen, dass die Unternehmen mehr Planungssicherheit haben, statt von immer 

weiter steigenden Sozialbeiträgen ausgebremst zu werden. 

Eines ist mir dabei besonders wichtig: Nur eine solide und stabile Finanzierung der 

gesetzlichen Krankenversicherung garantiert eine zukunftsfähige Gesundheitsversor-

gung. Die Versicherten, die Leistungserbringer, die über sechs Millionen Beschäftigten 
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im Gesundheitswesen, sie alle sind auf stabile finanzielle Rahmenbedingungen für die 

gesetzliche Krankenversicherung angewiesen. Es geht letztlich darum, eine hochwer-

tige, eine verlässliche und eine bezahlbare Gesundheitsversorgung für heute und für 

morgen sicherzustellen. 

Grundlage für den Gesetzentwurf sind die Empfehlungen der von mir eingesetzten 

FinanzKommission Gesundheit. An der Stelle geht mein herzlicher Dank an die Mit-

glieder der Kommission für ihre Arbeit. Sie haben mit ihren unabhängigen Vorschlägen 

eine hervorragende Arbeit gemacht und einen wirklich guten und sachlichen Beitrag 

zu dieser Debatte geleistet. Die Kommission hat in ihrem Bericht zwei entscheidende 

Leitlinien formuliert, denen wir im Gesetz folgen. 

Erstens: die Rückkehr zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik; denn wir kön-

nen nur das ausgeben, was wir einnehmen. Das bedeutet nicht, dass es keine Zu-

wächse in den einzelnen Leistungsbereichen geben wird. Auch künftig wird es bei 

Krankenhäusern, Ärzten, Heilmittelerbringern, der Pharmaindustrie und in weiteren 

Bereichen Vergütungssteigerungen geben, und das ist auch richtig so. Der medizini-

sche Fortschritt, die alternde Gesellschaft, die allgemeine Kostenentwicklung, all das 

verursacht nun mal Mehrausgaben. Aber diese Mehrausgaben werden jetzt nicht mehr 

von den Einnahmen der GKV entkoppelt sein. Diese Entwicklung der letzten Jahre 

stoppen wir jetzt, indem wir die Mehrausgaben begrenzen. 

Zweitens: Die Ausgaben der GKV müssen für die Versicherten einen nachweislichen 

Nutzen haben; denn es geht darum, mit den Mitteln der Beitragszahler verantwor-

tungsvoll umzugehen und dafür zu sorgen, dass eine gute, eine hochwertige medizi-

nische Versorgung jederzeit gewährleistet ist. 

Bei der Vorstellung der Vorschläge Ende März habe ich von einem Werkzeugkasten 

gesprochen, den uns die Kommission zur Verfügung gestellt hat. Damit haben wir ge-

arbeitet und können heute, nur zehn Wochen später, ein solides Werkstück präsentie-

ren. Ja, unser Gesetz verlangt allen etwas ab, von niemandem aber Unzumutbares. 

Die Regelungen sind sozialverträglich. Härtefallregelungen und Belastungsgrenzen 

bleiben bestehen. Alle Beteiligten im Gesundheitswesen leisten einen Beitrag; denn 
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alle profitieren langfristig von einer nachhaltigen Finanzierung. Wenn wir nichts tun 

würden, wäre keinem geholfen. 

An der Stelle möchte ich die Beteiligung des Bundes ansprechen, die zu Recht ange-

mahnt wird. Ein ausreichender Ausgleich insbesondere der Gesundheitsausgaben für 

Grundsicherungsempfänger durch den Bund ist sachgerecht und muss perspektivisch 

auch kommen. In einem ersten Schritt erhöhen wir den Anteil des Bundes bei der 

Übernahme der Kosten. 

Und ja, auch wenn es sich zunächst nur um einen kleinen Beitrag handelt, setzen wir 

dennoch ein erstes Signal für eine stärkere Beteiligung des Bundes an diesen Kosten. 

Dieses Bekenntnis ist wichtig. In der Vergangenheit hat man sich das schon oft vorge-

nommen, auch zu Zeiten, als die Finanzen noch besser ausgesehen haben, aber man 

hat es nie gemacht. Jetzt tun wir es. 

Wir legen ein großes Paket vor. Es beinhaltet viele Veränderungen. Die Menschen – 

das spüren wir – wollen Veränderungen. Aber wenn es dann konkret wird, machen sie 

sich auch Sorgen; das ist nachvollziehbar. Natürlich ist auch die Kritik von all denen 

nachvollziehbar, die betroffen sind von diesen Veränderungen. Vielleicht hat man auch 

wegen dieser großen und breiten Kritik in der Vergangenheit davon abgesehen, Ver-

änderungen vorzunehmen, und hat nicht gehandelt. Aber die Zeit zum Handeln ist 

jetzt. 

Wir beginnen jetzt, die Finanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung stabil für die 

Zukunft aufzustellen. Das tun wir, weil wir stolz sind auf unser solidarisches Gesund-

heitssystem. Das wollen wir erhalten. Es bietet den Menschen viel. Und es soll den 

Menschen auch in Zukunft viel bieten. 

Eine tolle medizinische Versorgung mit engagiertem Personal, mit Fortschritt, mit In-

novationen, mit tollen Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft, all das wollen wir 

erhalten. Dafür gehen wir heute den ersten Schritt. 



Bulletin Nr. 59-1 vom 12. Juni 2026 / BMG – zur Stärkung der GKV-Beitragssätze, BT 
 

- 4 - 
 

Vor allem ist dieses Gesetz ein wichtiger Anfang, um mit mutigen und entschlossenen 

Reformen unser Land wieder auf Kurs zu bringen. Parallel treiben wir die Strukturre-

formen im Gesundheitswesen voran. Ob bei der Notfallreform, der Einführung eines 

Primärversorgungssystems, mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie, der Stärkung 

von Prävention und Frauengesundheit, überall geht es darum, dass sich die Versor-

gung für Bürgerinnen und Bürger im Zugang und in der Qualität verbessert. 

Entscheidend ist die Grundlage. Wir brauchen diesen Anfang bei den GKV-Finanzen 

dringend. Ohne stabile Finanzen können die Strukturreformen nicht wirken. Wir setzen 

damit auch ein Zeichen: Als Land, als Bundesregierung sind wir reformfähig. Daher ist 

es wichtig, dass wir das nötige Einsparvolumen und damit eine echte Stabilisierung 

der GKV-Finanzen erreichen. 

Ebenso wichtig ist, dass wir das Gesetz gründlich, aber auch zügig beraten. Mein herz-

licher Dank geht an die Arbeitsgruppen, an die Kolleginnen und Kollegen in den Koa-

litionsfraktionen und an alle weiteren Beteiligten, die bei dem straffen Zeitplan mitzie-

hen. Ich freue mich auf konstruktive Beratungen. 

Herzlichen Dank. 

*  *  *  *  * 
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